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Internationales Steuerrecht

Schleswig-Holsteinisches FG: Europarechtskonforme Auslegung
von § 1 Abs. 1 AStG im Fall eines zinslosen
Gesellschafterdarlehens

Mit Urteil vom 25.06.2014 hat der BFH das Urteil des FG Schleswig-Holstein aufgehoben und
festgestellt, dass eine Einkünfteberichtigung nach § 1 Abs. 1 AStG wegen Gewährung eines
zinslosen Gesellschafterdarlehens an eine ausländische Tochtergesellschaft bei Vorliegen
der entsprechenden Voraussetzungen nicht unionsrechtswidrig ist. Als Bewertungsmaßstab
für eine Korrektur durch Hinzurechnung fiktiver Zinsen kann nicht § 8a KStG herangezogen
werden.
BFH, Urteil vom 25.06.2014, I R 88/12, siehe Deloitte Tax-News 
--------------------------------------------------------------------------
Schleswig-Holsteinisches FG:
Eine europarechtskonforme Auslegung des § 1 Abs. 1 AStG ergibt, dass die Voraussetzungen
für eine Hinzurechnung fiktiver Zinsen nicht vorliegen, soweit ein unverzinsliches
Gesellschafterdarlehen an eine ausländische Tochtergesellschaft 40 % der Summe aus
Eigenkapital und Gesellschafterdarlehen nicht übersteigt. In diesem Umfang ist ein
wirtschaftlicher Grund für die Gewährung eines zinslosen Darlehens anzunehmen.

Sachverhalt
Die Klägerin, eine deutsche GmbH, ist Alleingesellschafterin einer belgischen
Kapitalgesellschaft. Gegenüber dieser bestand im Streitjahr 2001 eine unverzinsliche
Darlehensforderung der Klägerin i.H.v. 7.026.449,11 Euro. Das Eigenkapital der belgischen
Tochtergesellschaft betrug im Streitjahr unter Berücksichtigung von Gewinn- und
Verlustvorträgen 44.610 Euro. 

Streitig ist, ob die Unverzinslichkeit des Darlehens eine nicht einlagefähige
Vorteilsgewährung der Klägerin an ihre ausländische Tochtergesellschaft darstellt und damit
zu einer außerbilanziellen Hinzurechnung nach § 1 Abs. 1 AStG führt, wovon das Finanzamt
ausgeht.

Entscheidung
Das Finanzamt hat für das Streitjahr zu Unrecht eine Hinzurechnung nach § 1 Abs. 1 AStG
vorgenommen, soweit die fiktiven Zinsen auf den Darlehensbetrag entfallen, der
zusammen mit dem Eigenkapital der ausländischen Tochtergesellschaft 40 Prozent der
Summe aus Eigenkapital und Gesellschafterdarlehen ausmacht. Selbst wenn insoweit eine
Geschäftsbeziehung i.S.d. § 1 Abs. 1 AStG vorliegen sollte, liegt im genannten Umfang ein
wirtschaftlicher Grund für eine zinslose Darlehensgewährung vor, der im Wege einer
europarechtskonformen Auslegung der Vorschrift zu berücksichtigen ist. 

Werden Einkünfte eines Steuerpflichtigen aus einer Geschäftsbeziehung zum Ausland mit
einer ihm nahe stehenden Person dadurch gemindert, dass er seiner Einkünfteermittlung
andere Bedingungen, insbesondere Preise (Verrechnungspreise), zugrunde legt, als sie
voneinander unabhängige Dritte unter gleichen oder vergleichbaren Verhältnissen
vereinbart hätten (Fremdvergleichsgrundsatz), sind seine Einkünfte unbeschadet anderer
Vorschriften so anzusetzen, wie sie unter den zwischen voneinander unabhängigen Dritten
vereinbarten Bedingungen angefallen wären (§ 1 Abs. 1 S. 1 AStG). 

Eine europarechtskonforme Auslegung des § 1 Abs. 1 AStG ergibt, dass die Voraussetzungen
für eine Hinzurechnung fiktiver Zinsen nicht vorliegen, soweit ein unverzinsliches
Gesellschafterdarlehen 40 % der Summe aus Eigenkapital und Gesellschafterdarlehen nicht
übersteigt. In diesem Umfang ist ein wirtschaftlicher Grund für die Gewährung eines
zinslosen Darlehens anzunehmen. 

§ 1 AStG stellt eine Beschränkung der Niederlassungsfreiheit dar. Diese Beschränkung ist
jedoch gerechtfertigt: zum einen durch das Interesse an einer Wahrung der Aufteilung der
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Besteuerungsbefugnis zwischen den Mitgliedsstaaten, zum anderen durch das Interesse,
Steuerumgehungen durch „künstliche Gestaltungen“ zu vermeiden. Für das Vorliegen einer
„künstlichen Gestaltung“ ist der Fremdvergleichsmaßstaub ein taugliches Kriterium.
Allerdings ist dem Steuerpflichtigen aus Gründen der Verhältnismäßigkeit die Möglichkeit
einzuräumen, die Indizwirkung des Abweichens vom Fremdüblichen zu beseitigen, indem
wirtschaftliche Gründe für das Verhalten nachgewiesen werden. § 1 Abs. 1 AStG enthält
zwar keine ausdrückliche Regelung zur Möglichkeit eines Gegenbeweises, die Regelung ist
jedoch europarechtskonform entsprechend auszulegen (vgl. dazu BFH, Urteil vom
21.10.2009). Es kann demnach bei einem zinslos gewährten Darlehen des
Alleingesellschafters typisierend davon ausgegangen werden, dass ein wirtschaftlicher
Grund für die gewählte Gestaltung besteht, soweit das Darlehen 40 % der Summe aus
Eigenkapital und Gesellschafterfremdkapital nicht übersteigt. Diese typisierende Wertung
ergibt sich aus § 8a KStG in der für das Streitjahr geltenden Fassung, wonach die Vergütung
für Gesellschafterfremdkapital zu einer verdeckten Gewinnausschüttung führt, soweit das
Gesellschafterfremdkapital das Eineinhalbfache des Eigenkapitals übersteigt. 

Im Ergebnis sind bei der Klägerin für den Teil des Darlehens, der 40 % der Summe aus
Eigenkapital und Gesellschafterdarlehen übersteigt (= 60% x (7.026.449,11 Euro + 44.610
Euro)), fiktive Zinsen nach § 1 Abs. 1 AStG hinzuzurechnen. 

Das FG hat offengelassen, ob abweichend von der aus § 8a KStG a.F. abgeleiteten Quote
von einem höheren verkehrsüblichen verzinslichen Fremdkapitalanteil ausgegangen werden
kann, wenn die Ertragskraft der Darlehensnehmerin offensichtlich ausreicht, um eine nicht
vom Gesellschafter gegebene – über den genannten Anteil hinausgehende –
Fremdfinanzierung zu marktüblichen Konditionen zu erhalten.  

Betroffene Norm 
§ 1 Abs. 1 AStG 
Streitjahr 2001 
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